	Die Ziffern in ( verweisen auf die
Informationen zu diesem Formular
	ANTRAG/BESCHLUSS ÜBER BERATUNGS- / PROZESSKOSTENHILFE


	Antragsteller
	Anwalt

	Amtl. schwedische Personenkennziffer
	Nationalität (falls nicht schwedisch)
	Anwalt hat F-Steuerkarte
	Postgiro-Nr.
	Tagebuchnr. des Vorgangs

	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     
	     

	Beruf/Titel
	Telefon tagsüber
	Titel
	Telefon tagsüber

	     
	     
	     
	     

	Vorname und Nachname
	Vorname und Nachname

	     
	     

	Postanschrift
	Postanschrift

	     
	     

	Postleitzahl und Ort
	Postleitzahl und Ort

	     
	     

	(
Beschreibung der Rechtsangelegenheit

	     

	(
Nähere Angaben zur Rechtsangelegenheit

	Wurde Beratungs-/Prozesskostenhilfe in der gleichen Angelegenheit früher bereits beantragt oder bewilligt?
	Sachwert angeben

	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, angeben, wann      
	     

	Ist Beratung erfolgt?

	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, Anzahl Stunden angeben      

	Wenn Beratung nicht erfolgt ist, Grund dafür angeben

     

	Soll die Rechtsangelegenheit im Ausland bearbeitet werden?
	Gegenpartei

	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, Land angeben      
	     

	(
Rechtsschutz

	Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung oder einen ähnlichen Rechtsschutz, der die Rechtsangelegenheit umfasst?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein, Grund angeben      

	     

	Falls Rechtsschutz fehlt, angeben, welche Versicherungen Sie ansonsten haben

	     

	

	Beschluss (nicht durch den Antragsteller auszufüllen)
	Verpflichtung zur Berichterstattung, siehe Verfassungssammlung des Zentralamtes für Gerichtsadministration DVFS 2005:1

	Be-schluss
	     
	mitgeteilt von
	     
	

	Dem Antragsteller wird Beratungs-/Prozesskosten-hilfe in folgender Angelegenheit bewilligt
	     
	

	Der Prozentsatz, nach dem der Antragsteller Rechtshilfegebühr bezahlten muss, wird festgesetzt auf
	     
	Prozent, die Mindestgebühr auf 
	     
	SEK

	

	Als Rechtsbeistand wird der oben genannte Anwalt beigeordnet

	
	 FORMCHECKBOX 
 Gegen diesen Beschluss können keine Rechtsmittel eingelegt werden

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Wie man Rechtsmittel einlegt, siehe Anlage

	Unterschrift


	(
Wirtschaftliche Verhältnisse – Einnahmen aus nichtselbständiger / aus selbständiger/gewerblicher Arbeit usw.

	Bruttoeinnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (auch Studienförderung sowie laufende Bezüge aus Unterhaltsleistungen)
	Kosten für die Durchführung der Arbeit, die 5.000 SEK/Jahr übersteigen

	     
	     

	Art der selbständigen/gewerblichen Tätigkeit
	Berechnete Bruttoeinnahmen/Jahr
	Berechnete Kosten/Jahr
	Nettoeinnahmen/Defizit gemäß letztem Steuerbescheid



	     
	     
	     
	     

	Unterhaltspflichten an Kinder, Anzahl Kinder ang.
	Kapitaleinkünfte, die 5.000 SEK/Jahr übersteigen
	Einkommen, das Krankengeld begründet/Jahr

	    
	     
	     

	(
Vermögensverhältnisse und Verschuldung

	Haben Sie Grundvermögen oder Anteile an einer Wohnung oder einem Wohnungseigentümerverein?

	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, ich wohne permanent in der Wohnung
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, aber ich wohne nicht permanent in der Wohnung

	
	Steuerlich geschätzt auf
	     
	verschuldet mit
	     

	Übersteigt Ihr Nettovermögen 50.000 SEK?

	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

	Wert angeben und auf was sich die Vermögenswerte beziehen

	     

	Liegt eine Nettoverschuldung vor?
	

	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, Betrag angeben     
	Tilgung/Jahr angeben (über 5.000 SEK)      

	Angeben, auf was sich die Verbindlichkeit(en) beziehen

	     

	(
Sonstige Versicherungen
	(
Sonstige Unterstützungsmöglichkeiten

	Bezieht sich die Rechtsangelegenheit auf Schadensersatz, der möglicherweise über eine Kraftfahrzeug- oder Haftpflichtversicherung gedeckt werden kann?
	Können Sie Hilfe von einer anderen Organisation erhalten (Gewerkschaft, Mieterverband oder dergleichen)?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	(
Sonstige Angaben

	Sonstige Angaben, die Sie zur Rechtsangelegenheit oder über Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse geltend machen möchten

	     

	Unterschriften

	Ich versichere hiermit auf Ehre und Gewissen, dass die Angaben über meine wirtschaftlichen Verhältnisse, das Vorliegen von Versicherungen, Beratung und Angaben darüber, ob bereits früher Beratungs-/Prozesskostenhilfe beantragt oder bewilligt wurde, die ich in diesem Antrag gemacht habe, richtig sind. Ich versichere auch auf Ehre und Gewissen, dass ich in diesem Antrag alle Angaben gemacht habe, die, soweit ich weiß, bei der Beurteilung meines Antrags von Bedeutung sind.
Ich beantrage Beratungs-/Prozesskostenhilfe und übertrage dem oben genannten Anwalt die Vollmacht, mich bei diesem Rechtshilfevorgang zu vertreten. Ich wünsche, dass der Anwalt für mich nach dem Prozesskostenhilfegesetz beigeordnet wird. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten wirtschaftlichen Angaben bei den betroffenen Behörden überprüft werden.


	Ort und Datum
	Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

	     
	


	Ort und Datum
	Unterschrift des Anwalts/der Anwältin

	     
	


	INFORMATIONEN zum Antragsformular für Beratungs- / Prozesskostenhilfe
	März 2004

	LESEN SIE VOR DEM AUSFÜLLEN DES ANTRAGSFORMULARS FOLGENDES SORGFÄLTIG DURCH
Die Informationen gründen sich auf die Regelungen zur Berechnung der wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie in der Verfassungssammlung des Zentralamtes für Gerichtsadmini-stration DVFS 2007:8 aufgeführt sind.

	(
Rechtsangelegenheit
Beratungs-/Prozesskostenhilfe wird für eine rechtliche Angelegenheit bewilligt. Gewisse Beweis- und Ermittlungskosten sowie ein Teil der Anwaltsgebühren, die sich auf die Rechtsangelegenheit beziehen, werden durch den Staat ersetzt. Es ist daher wichtig, dass Sie die Angelegenheit selbst so ausführlich wie möglich beschreiben.
(
Nähere Angaben über die Rechtsangelegenheit usw.
Sachwert
Sachwert angeben, wenn dieser für die Beurteilung von Bedeutung ist. Der Wert muss so exakt wie möglich angegeben werden, z. B. 30-35.000 SEK.
Beratung
Wenn keine Beratung erfolgt ist, muss der Grund dafür angegeben werden, z. B. dass eine rechtliche Frist zu beachten war und daher keine Zeit für eine Beratung zur Verfügung stand oder dass Ihr Anwalt bereits mit der Angelegenheit vertraut ist, für die Sie Prozesskostenhilfe beantragen.
· Rechtsschutz
Mit Rechtsschutzversicherung ist in erster Linie ein solcher Rechtsschutz gemeint, wie er normalerweise Teil der Hausratsversicherung ist. Ein ähnlicher Rechtsschutz kann auch Teil anderer Versicherungen sein oder sich aus der Mitgliedschaft in einer Organisation ableiten, z. B. bei gewissen Gewerkschaften.
Im Antrag muss angegeben werden, ob Sie eine Rechtsschutzversicherung oder einen ähnlichen Rechtsschutz haben oder gehabt haben, der die Rechtsangelegenheit umfasst. Ist dies nicht der Fall, muss der Grund dafür angegeben werden. Sie müssen in diesem Fall auch angeben, welche anderen Versicherungen Sie haben.
· Wirtschaftliche Verhältnisse
Ihre Möglichkeit Beratungs-/Prozesskostenhilfe zu erhalten sowie die von Ihnen zu zahlende Rechtshilfegebühr werden auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse berechnet. Die Berechnungsgrundlage bilden das von Ihnen berechnete Jahreseinkommen unter Berücksichtigung von vor allem Unterhaltspflichten, Vermögensverhältnissen und Verschuldung.
Berechnung des Jahreseinkommens
Die Einkommen zum Zeitpunkt, an dem Rechtshilfe beantragt wird, sowie die Einkommen direkt davor sowie die wahrscheinlichen Einkommen in der Zeit direkt danach stellen im Sinne des Prozesskostenhilfegesetzes Ihr Jahreseinkommen dar.
Das Jahreseinkommen wird gemäß den Vorschriften im Einkommensteuergesetz (1999:1229) berechnet und bezieht sich auf Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit, selbständiger/gewerblicher Arbeit sowie auf Kapitaleinkünfte. Gewisse Ausnahmen sind nachstehend aufgeführt.
Nichtselbständige Arbeit
Einnahmen
Reisekosten und Spesen, die 5.000 SEK netto übersteigen, d. h. nachdem entsprechend den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes Abzüge erfolgt sind, sind als Einnahmen mit aufzunehmen.
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit ist auch Sozialhilfe, die laufend bezogen wird. Auch Studienförderung zählt zu diesen Einnahmen. Wenn Ihre Einnahmen variieren, kann Ihr Krankengeld gründendes Einkommen als Anhaltspunkt dienen, weshalb Sie dieses Einkommen angeben sollten. Dieses ist aus dem letzten Leistungsbescheid der Versicherung ersichtlich.
Kosten
Abzüge dürfen für die Kosten gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Erwerbung der Einnahmen erforderlich sind, und zwar für den Teil, der die Gesamtkosten in Höhe von 5.000 SEK/Jahr übersteigt.

Selbständige/gewerbliche Arbeit
Ausgangspunkt sind die Nettoeinnahmen gemäß letztem Steuerbescheid. Von diesen Einnahmen werden dann eventuelle Abweichungen akzeptiert, wenn Sie in dem Jahr, in dem Sie Prozesskostenhilfe beantragen mit Veränderungen rechnen. Solche Abweichungen können unter der Überschrift „Sonstige Angaben“ aufgeführt werden.
Unterhaltspflichten gegenüber Kindern
Sie müssen die Anzahl der Kinder angeben, für die Sie Unterhalt zahlen. Ihr berechnetes Jahreseinkommen wird dann um 15.000 SEK für jedes Kind gemindert, doch höchstes mit 75.000 SEK.

Kapitalvermögen
Einkünfte aus Kapitalvermögen, die 5.000 SEK/Jahr überschreiten, müssen bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. Zunächst sind die abzugsfähigen Kosten mit zu beachten.

Beachten Sie die besonderen Bestimmungen für privat genutztes Wohnungseigentum usw., die nachstehend aufgeführt sind.
Andere besondere Umstände
Ist Ihr Zahlungsvermögen aufgrund besonderer Umstände erheblich erhöht oder verringert, muss das berechnete Jahreseinkommen dadurch ausgeglichen werden, in dem ein angemessener Betrag hinzugefügt oder davon abgezogen wird. Solche Umstände werden unter „Sonstige Angaben“ aufgeführt.
· Vermögensverhältnisse und Verschuldung
Vermögen muss zur Hälfte des Wertes aufgenommen werden, von dem 50.000 SEK abgezogen wurden. Diese Summe wird dem Jahreseinkommen hinzugefügt. Nettoschulden dürfen vom Jahreseinkommen nicht abgezogen werden. Zu beachten sind die herrschenden Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung für Beratungs-/Prozesskostenhilfe. Die Vorschriften in
§§ 3-5 des außer Kraft gesetzten Gesetzes (1997:323) über staatliche Vermögenssteuern müssen der Berechnung zu Grunde liegen.

Die Tilgung der Nettoverschuldung darf zu dem Teil abgezogen werden, in dem die Tilgung 5 000 SEK/Jahr übersteigt. Abzüge für Tilgung sind jedoch nicht für Schulden zulässig, die auf gewerbliche Tätigkeit zurückzuführen sind.
Beachten Sie die besonderen Bestimmungen für privat genutztes Wohnungseigentum usw., die nachstehend aufgeführt sind.

Besondere Bestimmungen für privat genutztes Wohnungseigentum usw.

Besondere Regeln gelten für privat genutztes Wohnungseigentum und Wohnungen, bei denen Sie Mitglied eines Wohnungs- oder Eigentümervereines sind, falls Sie dort permanent wohnen.
Abzüge für Kapital- und Betriebskosten, die auf die eigene Wohnung zurückzuführen sind, sind nicht zulässig. Der Wert einer solchen Wohnung ist auch nicht als Vermögenswert mit aufzuführen.

Auch Schulden, die sich auf solche Vermögenswerte beziehen, werden nicht verzeichnet. Abzüge für die Tilgung von Schulden, die eine solche Wohnung betreffen, sind nicht zulässig.
· Sonstige Versicherungen
Handelt es sich bei der Rechtsangelegenheit um Schadensersatz aufgrund von Personenschäden oder aufgrund von anderen Schäden zusammen mit Personenschäden und ist diese Angelegenheit bei Gericht nicht anhängig, müssen Sie angeben, ob die Angelegenheit Leistungen nach einem Kfz-Schaden nach dem Verkehrsschadensgesetz (1975:1410) betrifft, oder ob möglicherweise Schadensersatzleistungen aus einer Haftpflichtversicherung ausgezahlt werden können.

· Sonstige Unterstützungsmöglichkeiten
Hier müssen Sie angeben, ob Sie die Möglichkeit haben, auf andere Weise als durch Rechtsschutz unterstützt zu werden, beispielsweise durch den Ombudsmann eines Mieterverbandes, falls es sich bei der rechtlichen Angelegenheit um Mietstreitigkeiten oder dergleichen handelt.
· Sonstige Angaben
Hier können Sie besondere Umstände angeben, die ihre wirtschaftlichen Verhältnisse und die Rechtsangelegenheit angehen, wenn Sie der Meinung sind, dass diese Umstände für Ihren Antrag auf Beratungs-/Prozesskostenhilfe von Bedeutung sind.

Denken Sie daran ...
- zu kontrollieren, dass Ihre Angaben vollständig und richtig sind
- sowie dass Sie den Antrag unterzeichnet haben.
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